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0RWLRQ

2758 Contini, Biel (GB)

Weitere Unterschriften: 8 Eingereicht am: 19.06.2003

.RVWHQORVHV�9HUIDKUHQ�EHL�PLHWUHFKWOLFKHQ�6WUHLWLJNHLWHQ

1. Der Regierungsrat wird beauftragt, dem Grossen Rat die entsprechenden Gesetzes-
änderungen vorzulegen, um bei mietrechtlichen Streitigkeiten bis zu einem Streitwert
von höchstens CHF 30 000.— ein kostenloses Verfahren einzuführen.

2. Es ist zumindest vorzusehen, dass die Verfahrenskosten bei Mietzinsstreitigkeiten be-
rechnet werden, indem der strittige Mietwert bei zeitlich unbegrenzten Mietverträgen
auf drei Jahre hinaus kapitalisiert wird.

Begründung:

Die Bundesgesetzgebung schreibt seit langem vor, dass die Verfahren bei geringeren ar-
beitsrechtlichen Streitigkeiten (heute bis zu einem Streitwert von CHF 30 000.--) kostenlos
sind, damit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ohne grössere Hindernisse an die Gerich-
te gelangen können, um ihre Rechte durchzusetzen.

Seit mehreren Jahren schlägt der Bundesrat eine ähnliche Lösung für mietrechtliche Strei-
tigkeiten vor. So legte er in seiner Botschaft zur Volksinitiative «Ja zu fairen Mieten» dar,
dass das heutige Mietrecht nicht problemlos sei und nannte u.a. die kostspieligen Verfah-
ren. Der Bundesrat äusserte sich in seiner Botschaft wie folgt (BBl 1999, 9853f.):

%LVODQJ� LVW�EHL�PLHWUHFKWOLFKHQ�6WUHLWLJNHLWHQ� OHGLJOLFK�GDV�9HUIDKUHQ�YRU�GHQ�6FKOLFKWXQJVEH�
K|UGHQ�NRVWHQORV��)�U�GLH�QDFKIROJHQGHQ�9HUIDKUHQVVFKULWWH�JLOW�GDV�3ULQ]LS�GHU�.RVWHQSIOLFKW�
ZREHL�GLH�NDQWRQDOHQ�9HUIDKUHQVUHFKWH�XQWHUVFKLHGOLFKH�5HJHOXQJHQ�YRUVHKHQ��,Q�GHU�3UD[LV
KDW�VLFK�JH]HLJW��GDVV�DXI�*UXQG�GHV�JURVVHQ�XQG�]XP�7HLO�VFKZHU�DEVFKlW]EDUHQ�3UR]HVV�
NRVWHQULVLNRV� LQVEHVRQGHUH� GLH� 0LHWHUVFKDIW�� LQ� JHZLVVHQ� )lOOHQ� DEHU� DXFK� GLH� 9HUPLHWHU�
VFKDIW�� GDYRU� ]XU�FNVFKUHFNW�� LKQHQ� ]XVWHKHQGH�5HFKWH�ZDKU]XQHKPHQ��'LH� EHVWHQ�0LHWHU�
VFKXW]EHVWLPPXQJHQ� VLQG� DEHU� OHW]WOLFK� ZHQLJ� HIIL]LHQW�� ZHQQ� LKUH� $QZHQGXQJ� DP� 9HUIDK�
UHQVNRVWHQULVLNR�VFKHLWHUW��(EHQVR�LVW�HV�QLFKW�JHUHFKWIHUWLJW��GDVV�0LHWHUVFKXW]EHVWLPPXQJHQ
SUDNWLVFK�QXU�QRFK�YRQ� UHFKWVVFKXW]YHUVLFKHUWHQ�0LHWHQGHQ� LQ�$QVSUXFK�JHQRPPHQ�ZHUGHQ
N|QQHQ��$XI�*UXQG�GLHVHU�hEHUOHJXQJHQ�ZLUG�GDKHU�I�U�PLHWUHFKWOLFKH�6WUHLWLJNHLWHQ�HLQH�lKQ�
OLFKH�5HJHOXQJ� YRUJHVHKHQ��ZLH� VLH� EHUHLWV� LP�$UEHLWVUHFKW� EHVWHKW� �YJO�� $UW�� ����25��� 'HU
%XQGHVUDW�KDW�GLHVHQ�9RUVFKODJ�EHUHLWV�LQ�VHLQHU�%RWVFKDIW�YRP�����0lU]��������]XU�5HYLVLRQ
GHV�0LHW��XQG�3DFKWUHFKWV�GHP�3DUODPHQW�XQWHUEUHLWHW��'LHVHU�ZXUGH�]ZDU�LQ�GHU�SDUODPHQWD�
ULVFKHQ�%HUDWXQJ�QLFKW��EHUQRPPHQ��+HXWH�PXVV�MHGRFK�IHVWJHVWHOOW�ZHUGHQ��GDVV�HLQH�1HX�
EHXUWHLOXQJ�Q|WLJ�LVW��'DV�3UR]HVVNRVWHQULVLNR�LVW�GHU�:LUNVDPNHLW�YRQ�PLHWUHFKWOLFKHQ�6FKXW]�
EHVWLPPXQJHQ�RKQH�=ZHLIHO�DEWUlJOLFK�

9HUIDKUHQ� LP� 5DKPHQ� GHV� .�QGLJXQJVVFKXW]HV� VROOHQ� JUXQGVlW]OLFK� NRVWHQORV� VHLQ�� GD� HV
VLFK�KLHU�XP�GHQ�.HUQEHUHLFK�GHU�PLHWUHFKWOLFKHQ�6FKXW]EHVWLPPXQJHQ�KDQGHOW��)�U�GLH��EUL�
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JHQ�6WUHLWLJNHLWHQ�VROO�HLQH�6WUHLWZHUWJUHQ]H�I�U�GLH�.RVWHQORVLJNHLW�YRQ��������)UDQNHQ�JHOWHQ�
GLHV� HQWVSULFKW� GHP� JHOWHQGHQ� $UWLNHO� ���� 25� >GHU]HLW� &+)� ���������@�� )�U� PLHWUHFKWOLFKH
6WUHLWLJNHLWHQ�PXVV� ]XPLQGHVW� GLH� JOHLFKH� +|KH�ZLH� LP� $UEHLWVUHFKW� IHVWJHOHJW� ZHUGHQ�� KDW
GRFK�GLH�JHOWHQGH�6WUHLWZHUWEHUHFKQXQJ� I�U�ZLHGHUNHKUHQGH�/HLVWXQJHQ� ]XU�)ROJH�� GDVV�EH�
UHLWV� NOHLQH� PRQDWOLFKH� 0LHW]LQVGLIIHUHQ]HQ� ]X� KRKHQ� 6WUHLWZHUWHQ� I�KUHQ� �I�U� HLQH� VWULWWLJH
0LHW]LQVHUK|KXQJ� YRQ� ��� )UDQNHQ� SUR�0RQDW� �� ���� )UDQNHQ� MlKUOLFK� HUJLEW� VLFK� EHUHLWV� HLQ
6WUHLWZHUW� YRQ� ��� ���� )UDQNHQ�� GD� DXI� HLQH� K\SRWKHWLVFKH� 'DXHU� YRQ� ��� -DKUHQ� DEJHVWHOOW
ZLUG��� >«@�'HU�5LFKWHU�NDQQ�]XGHP�EHL�PXWZLOOLJHU�3UR]HVVI�KUXQJ�%XVVHQ�DXVVSUHFKHQ�XQG
GLH�9HUIDKUHQVNRVWHQ�JDQ]�RGHU�WHLOZHLVH�GHQ�3DUWHLHQ�DXIHUOHJHQ�

Leider ging dieser Vorschlag des Bundesrats in der wirren Debatte verloren, die schliesslich
zur Revision des Mietrechts gemäss Gesetz vom 13. Dezember 2002 mündete. Dennoch
ist das berechtigte Anliegen des Bundesrats nach wie vor von grösster Aktualität, und es
könnte auch auf Kantonsebene umgesetzt werden. Viele Kantone haben bereits speziali-
sierte Mietgerichte, bei denen eine Garantie auf kostenlose Verfahren besteht.

Es geht vor allem darum, die ungeheuerlichen Kosten zu senken, die heute von den Ge-
richten bei Verfahren im Zusammenhang mit Mietzinsstreitigkeiten verlangt werden. Will ein
Mieter beispielsweise eine Mieterhöhung um 100 Franken anfechten, wird der Streitwert
berechnet, indem der bestrittene Betrag auf 20 Jahre hinaus hochgerechnet wird. Man
kommt so auf einen Streitwert von CHF 24 000.--, was mehreren Tausend Franken Ge-
richtskosten entspricht. Diese Art, den Streitwert zu berechnen, ist falsch, da ein Mietver-
hältnis im Schnitt wesentlich weniger als 20 Jahre dauert. Viele Kantone haben daher be-
schlossen, die Gerichtskosten zu berechnen, indem sie den Streitwert auf eine wesentlich
kürzere Zeit hinaus hochrechnen (vgl. Mietrechtspraxis 4/02, S. 230). Es ist gerechtfertigt,
auch die Gesetzgebung des Kantons Bern in dieser Hinsicht zu ändern, wobei zu sagen ist,
dass sich eine Anpassung nur auf die eigentlichen Gerichtskosten (und eventuell auf die
Parteikosten) auswirken würde. Keine Folgen hätte dies auf die Berechnung des Streitwerts
im Zusammenhang mit der Zuständigkeit der Gerichte, die durch das Bundesrecht geregelt
ist.

$QWZRUW�GHV�5HJLHUXQJVUDWHV

1.         Kostenloses Verfahren bis Fr. 30'000.--

Im Mietrecht schuf der Bundesgesetzgeber ein paralleles Instrument zum bis zu Fr.
30'000.-- gerichtskostenfreien Verfahren im Arbeitsrecht (Art. 343 Abs. 3 OR). Es handelt
sich um das Verfahren vor Mietamt. Allerdings ist es sachgerechterweise nicht auf einen
Streitwert bis zu Fr. 30'000.-- beschränkt, sondern es müssen sämtliche mietrechtlichen
Fragen von diesem Zivilgericht unentgeltlich behandelt werden (Art. 274d Abs. 2 OR). Er-
freulicherweise zeigt die Praxis, dass sich in diesen unkomplizierten Verfahren die grösste
Zahl von mietrechtlichen Auseinandersetzungen bereinigen lassen. Die Gerichte sind eher
selten mit Fällen aus Miete oder Pacht belastet.

Es ist für eine Partei somit im Mietrecht schon heute in noch grösserem Rahmen als im Ar-
beitsrecht möglich, von einem unentgeltlichen Gerichtsverfahren zu profitieren. Würde man
nach diesem unentgeltlichen Verfahren vor Mietamt nochmals ein kostenloses Gerichts-
verfahren anschliessen, würden die mietrechtlichen Streitigkeiten, insbesondere im Ver-
gleich zu den arbeitsrechtlichen, ungleich behandelt. Eine doppelte Kostenbefreiung vor
zwei aufeinander folgenden Gerichtsinstanzen ist nicht im Sinn der Bundesgesetzgebung
im OR, die im übrigen nicht nur das materielle, sondern auch das Verfahrensrecht weitge-
hend zwingend regelt (Art. 274 - 274g OR).

Aus der Praxis tauchten bisher keine Bedürfnisse auf, wie sie die Motion formuliert. Ist eine
Partei nicht in der Lage, das mietrechtliche Gerichtsverfahren zu bevorschussen, kann sie,
wie in jedem anderen Zivilprozess, um unentgeltliche Prozessführung nachsuchen. Dieses
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Verfahren erscheint in der Gerichtspraxis sachgerechter als eine pauschalisierte Kostenbe-
freiung. Diese würde zum einen nicht nur für Mieterinnen und Mieter gelten sondern auch
für die Vermieterinnen und Vermieter. Zum zweiten könnten selbst querulatorisch eingelei-
tete Prozesse ungehemmt weiter verfolgt werden, was nicht Sinn der Sache sein kann. Mit
dem Institut der unentgeltlichen Prozessführung kann einer tatsächlich bedürftigen Pro-
zesspartei die Prozessführung individuell ermöglicht werden. Eine Pauschallösung, wie die
generelle Kostenbefreiung auch für die zweite mietrechtliche Gerichtsinstanz eine darstell-
te, birgt hingegen die oben dargestellten Nachteile, welche der Grundidee des Gesetzge-
bers, eines kostenlosen Schlichtungsverfahrens einzurichten, diametral zuwiderlaufen.

Schliesslich hätte eine weitere Kostenbefreiung im Rahmen der Bernischen Zivilgerichts-
barkeit eine spürbare Mehrbelastung des Finanzhaushaltes zur Folge. Die Gebührenaus-
fälle bedeuteten einen beträchtlichen Einnahmenausfall. Gerade in der gegenwärtigen an-
gespannten Finanzsituation ist eine solche Befreiung nicht leichthin angezeigt. Dies gilt um
so mehr, als diese, wie oben gezeigt, dem System des Bundesrechts nicht entsprechen
würde. Deswegen ist von der beantragten Kostenbefreiung abzusehen.

2.         Änderung der Streitwertberechnung und der Gerichtskosten

Die Vorschrift, wie im Bernischen Zivilprozess der Streitwert zu berechnen ist, findet sich in
Art. 138 ZPO. Absatz 2 dieser Bestimmung hält fest, dass als Wert von wiederkehrenden
Nutzungen oder Leistungen der mutmassliche Kapitalwert derselben anzunehmen ist. Bei
ungewisser oder unbeschränkter Dauer gilt als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der
einjährigen Nutzung oder Leistung. Diese Bestimmung nahm der Bernische Gesetzgeber
allerdings nicht aus freien Stücken in die ZPO auf. Vielmehr gibt das Bundesrecht in Art. 36
Abs. 5 OG (SR 173.110) bezüglich der Streitwertberechnung bei ungewisser oder unbe-
schränkter Nutzung respektive Leistung wörtlich denselben Text vor. Diese bundesrechtli-
che Berechnungsvorschrift ist für die Kantone bindend, da sie die bundesrechtliche Beru-
fungsfähigkeit von Streitigkeiten aus dieser Kategorie festlegt. Damit hängt direkt der
Streitwert zusammen, ab dem in einem Kanton die Appellation im Zivilrecht möglich sein
muss. Diese Grenze darf nicht höher sein als die bundesrechtliche (Fr. 8'000.--). Deswegen
müssen auch die Streitwerte auf beiden Ebenen gleich berechnet werden. Aus diesen
Gründen kann Art. 138 ZPO nicht im angeregten Sinn abgeändert werden.

Die oben unter Ziff. 1 geschilderten Kostenbefreiungen im Sinne von unentgeltlichem Ver-
fahren vor Mietamt und das Recht, vor dem ordentlichen Zivilgericht unentgeltlich zu proze-
dieren, sind die einzigen beiden Möglichkeiten, die das Schweizerische Recht bezüglich
Befreiung von Verfahrenkosten kennt. Damit ist eine tendenziell schwächere Verfah-
renspartei umfassend und in jedem Verfahren geschützt. Es rechtfertigt sich deswegen
nicht, noch eine zusätzliche Begünstigung im Bereich der Berechnung von Gerichtskosten
vorzunehmen. Dies würde abermals zu einer doppelt bevorzugten Behandlung von Miet-
rechtsstreiten führen. Zudem sieht das Schweizerische Recht nirgendwo eine reduzierte
Berechnung von Gerichtskosten als Mittel zum Schutz einer tendenziell schwächeren Ver-
fahrenspartei vor. Entweder erfolgt eine generelle Befreiung (Mietamt, Arbeitsgericht, etc.),
oder die bedürftige Partei kann das Recht auf unentgeltliche Prozessführung zu erlangen.

Bei der Festsetzung der Gerichtstarife hat ein Präsidium laut Art. 11 des Dekrets vom 7.
November 1996 über die Gebühren der Zivilgerichte (BSG 278.1) bereits einen grossen
Ermessensspielraum. Bei einen Streitwert bis zu Fr. 100'000.-- kann der Vorschuss zwi-
schen Fr. 300.-- und Fr. 10'000.-- variieren. Bei dieser Bandbreite gibt es keine Anhalts-
punkte, wie stark man zusätzlich noch verbilligen soll.  Aus diesen Gründen ist eine Ver-
günstigung der Mietrechtsstreitigkeiten über die Gerichtskosten systemwidrig.

$QWUDJ�   Ablehnung der Motion

$Q�GHQ�*URVVHQ�5DW


